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Nolte, Oliver, IIIB2

Von: Kremm, Berthold (MWEIMH) <Berthold.Kremm@mweimh.nrw.de>
Gesendet: Donnerstag, 19. Januar 2017 16:18
An: BUERO-IIIB2
Cc: Schumacher, Hanna, IIIB2; Röder, Sonja, IIIB2; Pesch, Volker (MWEIMH)
Betreff: Marktstammdatenregisterverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte zunächst für die mit E-Mail von Frau Dr. Cassel vom 14.12.2016 eingeräumte Gelegenheit
danken, zum Entwurf der MaStRV Stellung nehmen zu können.

Wir begrüßen die Einrichtung des MaStR sehr, denn es wird hoffentlich einen Großteil der hier derzeit
gepflegten Daten obsolet machen, dank der in § 13 Abs. 4 MaStRV vorgesehenen Zugriffsmöglichkeit der
Landesregulierungsbehörden.

In der Sache ist mir aufgefallen, dass in § 2 Ziffer 4 der Begriff der „Einheit“ neu eingeführt wird, lt.
Begründung eine „kleinste technische Einrichtung“. Das ist offenbar etwas anderes als eine Energieanlage
i.S.d. § 3 Nr. 15 EnWG, es wird wohl eine Energieanlage aus mehreren Einheiten bestehen können.
Offenbar gibt es Einheiten auch nur sozusagen an den Endpunkten der Energieversorgung, denn es sind
„Erzeugungseinheiten“, „Speichereinheiten“ und „Verbrauchseinheiten“ vorgesehen. Die Leitungen
dazwischen (also die Netze) sind offenbar keine „Transporteinheiten“, obwohl den Netzbetreibern
zahlreiche Aufgaben im Zusammenhang mit dem MaStR auferlegt werden. Ob das so stimmig ist, mag hier
offenbleiben.

Zusätzlich ist es nach § 11 Abs. 2 möglich, Einheiten zu „Lokationen“ zusammenzufassen, ohne dass
dieser Begriff in § 2 erklärt worden wäre. Das erscheint alles ein bisschen verwirrend. Es könnte sich daher
empfehlen, auch den Begriff der Lokation in § 2 zu definieren und im Übrigen das Verhältnis zwischen
„Energieanlage“, „Lokation“ und „Einheit“ irgendwo zu erläutern, z.B. in der Begründung. Dies könnte
vielleicht manche spätere Diskussion ersparen.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
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